
der weiteren Entwicklung der sozialistischen Staats
macht ein.
In Übereinstimmung mit den Beschlüssen des XXV. Par
teitages der KPdSU legte der IX. Parteitag der SED ein 
umfassendes und klares Programm der Entwicklung 
der sozialistischen Demokratie dar. Es zielt vor allem 
darauf ab,
— die immer breitere Teilnahme der Werktätigen an 

der Leitung des Staates und der Wirtschaft sowie 
bei der Lösung aller gesellschaftlichen Angelegen
heiten zu sichern,

— die demokratischen Grundlagen unserer sozialisti
schen Staatsmacht in Gestalt des einheitlichen Sy
stems der Volksvertretungen weiter auszubauen und

— immer günstigere Bedingungen für die allseitige 
Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten zu 
schaffen.

Die sozialistische Demokratie verwirklicht sich sowohl 
in staatlichen Formen — Volksvertretungen, Kommissio
nen und Tätigkeit der Abgeordneten — als auch in viel
fältigen nichtstaatlichen Formen. Sie ist vor allem in 
der materiellen Produktion und in den sozialistischen 
Arbeitskollektiven weiter zu fördern. Bei der weiteren 
Entwicklung der sozialistischen Demokratie geht es 
nicht um die Suche nach neuen Formen, sondern in 
erster Linie um die Erhöhung ihrer Effektivität und 
Qualität. Das betrifft sowohl die weitere Qualifizierung 
der Tätigkeit der zentralen Staatsorgane und deren Ent
scheidungen als auch die Tätigkeit der Volksvertretun
gen und das Wirksamwerden der Abgeordneten.

Die sozialistische Demokratie erfordert zugleich ein ho
hes Maß an bewußter Disziplin, und es ist erforderlich, 
allen kleinbürgerlichen Auffassungen entgegenzuwir
ken, die unter Vervollkommnung der sozialistischen 
Demokratie eine Minderung der Disziplin verstehen.

Auf der Konferenz wurde die große Bedeutung der be
vorstehenden Wahlen zur Volkskammer und zu den Be
zirkstagen unterstrichen, die ein bedeutsames politisches 
und gesellschaftliches Ereignis nach dem IX. Parteitag 
der SED darstellen. Im Mittelpunkt der Wahlen steht 
die weitere erfolgreiche Durchführung der Beschlüsse 
des IX. Parteitages der SED und die weitere Vertie
fung des Vertrauensverhältnisses zwischen Staat und 
Bürger. In der staats- und rechtspropagandistischen 
Arbeit kommt es dabei besonders darauf an, das Wesen 
der Wahlen in der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft und den tiefgehenden Unterschied zur Funktion 
der Wahlen in der bürgerlich-kapitalistischen Gesell
schaft deutlich zu machen. Zugleich ist das von der

Volkskammer auf ihrer 18. Tagung beschlossene neue 
Gesetz über die Wahlen zu den Volksvertretungen der 
DDR vom 24. Juni 1976 zu erläutern, das — in Überein
stimmung mit der sozialistischen Verfassung der DDR 
und ausgehend von den bewährten Grundsätzen unse
rer sozialistischen Demokratie — die unverzichtbaren 
sozialistischen Wahlprinzipien staatsrechtlich verankert 
und die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen 
effektiver gestaltet.
In konzentrierter Form wurden auf der Konferenz die 
vom IX. Parteitag der SED gewiesenen Grundrichtun
gen zur weiteren Ausgestaltung der sozialistischen 
Rechtsordnung und zur weiteren Festigung der sozia
listischen Gesetzlichkeit dargelegt. Dabei bleibt es auch 
künftig ein wesentliches Anliegen der populärwissen
schaftlichen Arbeit, zur Erläuterung unserer sozialisti
schen Gesetze und anderer Rechtsvorschriften einen 
angemessenen Beitrag zu leisten.
Die Konferenz vermittelte vielfältige Anregungen und 
Hinweise, wie in der populärwissenschaftlichen Arbeit 
im stärkeren Maße als bisher die grundlegenden Fra
gen des Klassenwesens und der Funktion des sozialisti
schen Staates, seines Platzes in der politischen Orga
nisation der sozialistischen Gesellschaft, der Entwick
lung der sozialistischen Demokratie und der Qualifizie
rung der staatlichen Leitung zu behandeln sind und 
die Auseinandersetzung mit der bürgerlich-imperialisti
schen Staats- und Rechtsideologie sowie dem Mechanis
mus der imperialistischen Machtausübung weiter zu 
verstärken ist. So bilden die Ergebnisse der Beratung 
zusammen mit der am 14. Juni 1974 durchgeführten 
Konferenz zur Erläuterung des Beschlusses des Polit
büros des Zentralkomitees der SED vom 7. Mai 1974 
über die nächsten Aufgaben zur Erläuterung des sozia
listischen Rechts sowie zur Festigung und weiteren Ent
wicklung des Rechtsbewußtseins der Werktätigen (vgl. 
NJ 1974 S. 413 ff.)' Grundlage und Richtschnur für die 
staats- und rechtspropagandistische Arbeit in dem vor 
uns liegenden Zeitraum.
Die Konferenz verdeutlichte die Fortschritte in der 
staats- und rechtspropagandistischen Arbeit, die vor 
allem durch ein engeres Zusammenwirken zwischen der 
URANIA und der Vereinigung der Juristen der DDR 
erreicht wurden, und unterstrich, daß es darauf an
kommt, den weltanschaulichen Gehalt, das theoretische 
Niveau, die Überzeugungskraft und die Anschaulichkeit 
in der populärwissenschaftlichen Arbeit weiter zu erhö
hen. Erforderlich ist auch eine stärkere Mitwirkung der 
Staatswissenschaftler, der Wirtschaftsjuristen, der 
Rechtsanwälte und der Notare an der staats- und rechts
propagandistischen Arbeit.

Rechtsprechung

Strafrecht

§ 200 StGB; § 47 StVO.
1. Nach ständiger Rechtsprechung des Obersten Ge
richts liegt eine allgemeine Gefahr im Straßenverkehr
1. S. des §200 StGB nur dann vor, wenn sich aus der 
wechselseitigen Bedingtheit der konkreten Verkehrsbe
dingungen die reale Möglichkeit eines Personenschadens 
ergibt. Anliegen dieser Orientierung ist es, jeden Sche
matismus bei der Abgrenzung zwischen Straftaten nach 
§ 200 StGB und Ordnungswidrigkeiten nach § 47 StVO 
zu vermeiden.
2. Auch ein Radfahrer, der trotz erheblicher Beeinträch

tigung seiner Fahrtüchtigkeit am Straßenverkehr teil
nimmt, kann eine „allgemeine Gefahr“ i. S. des §200 
StGB herbeiführen. Zu beachten ist dabei aber, daß 
ein Fahrrad im Vergleich zu einem Kraftfahrzeug ein
fach zu bedienen ist und insofern geringe Anforderun
gen an die technische Beherrschung des Fahrzeugs und 
an die Reaktionsfähigkeit des Fahrzeugführers stellt; 
außerdem kann es nur mit mäßiger Geschwindigkeit 
gefahren werden. Die von einem alkoholbeeinflußten 
Radfahrer ausgehende Gefährdung anderer Verkehrs
teilnehmer erreicht daher im Regelfall nicht einen so 
hohen Grad wie die von einem erheblich in seiner Fahr
tüchtigkeit beeinträchtigten Führer eines Kraftfahrzeugs 
verursachte Gefahr, weil ein Kraftfahrzeug infolge der
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